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Hinweise zum Arbeitskampf: Nr. 04 

 

Speziell im Arbeitskampf kommt es auf die Betei-
ligung und Unterstützung aller Kolleg*innen an!  

 
Jede*r Arbeitnehmer*in hat das Recht zu streiken. 

Dies ist in Artikel 9 Abs. 3 des Grundgesetzes garan-
tiert.  

 
Der Streik ist immer das letzte Mittel, um berechtigte 

Forderungen der Gewerkschaften durchzusetzen - 
ohne Streik wären Tarifverhandlungen nicht mehr als 
„kollektives Betteln", formuliert selbst das Bundes-
arbeitsgericht. Deswegen ist es notwendig, dass mög-
lichst alle zum Streik aufgerufenen Arbeitnehmer*in-

nen sich am Streik beteiligen. 

Die Arbeitsniederlegung ist für viele Kolleg*innen eine 
besondere Situation, eine „Ausnahmesituation". Da-
mit im Fall einer Arbeitsniederlegung keine Unsicher-
heiten auftreten, empfehlen wir nachfolgende Hin-
weise zur Beachtung: 
 
Nur die Gewerkschaft ver.di (oder eine von ihr be-
nannte Stellvertretung, z. B. die örtliche Arbeitskampf-
leitung) darf zu einem (Warn)Streik aufrufen. Ist ein 
solcher Aufruf erfolgt, sind alle ver.di-Mitglieder im 
Rahmen des Arbeitskampfes durch ihre Gewerkschaft 
abgesichert - von der Zahlung der Streikunterstützung 
bis hin zum Rechtsschutz im Falle einer Auseinanderset-
zung. 
 
 
 
 
 
 

 

Alle Arbeitnehmer*innen - egal, ob Mitglied einer Ge-

werkschaft oder nicht - dürfen an einem 

(Warn)Streik teilnehmen. Der Arbeitgeber darf die 

Teilnahme nicht verhindern oder gar untersagen. Be-

nachteiligungen wegen der Teilnahme an einem 

(Warn)Streik sind unwirksam. 

 

Wer nicht am Streik teilnimmt, darf nicht durch 

den Arbeitgeber begünstigt werden (z. B. durch eine 

Sonderzahlung, Prämie). Das bedeutet: Jede auf dem 

Streikbruch beruhende Bevorteilung von Streikbre-

chenden durch den Arbeitgeber steht auch den strei-

kenden Kolleg*innen zu. 

Während des Streiks ruht das Arbeitsverhältnis. Arbeit-

nehmer*innen brauchen in dieser Zeit keine Arbeits-

leistung erbringen und unterliegen nicht dem Direk-

tionsrecht des Arbeitgebers. 

Arbeitnehmer*innen, die an einem Streik teilneh-

men bzw. dies beabsichtigen sind nicht verpflich-

tet, den Arbeitgeber hierüber in Kenntnis zu setzen 

und sich an- oder abzumelden. Sie sind nicht ver-

pflichtet, sich bei der Zeiterfassung ein- oder auszubu-

chen. 
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